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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §80 Abs1;

BAO §9 Abs1;

1. BAO § 80 heute

2. BAO § 80 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 200/2023

3. BAO § 80 gültig von 31.12.2004 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 180/2004

4. BAO § 80 gültig von 01.01.1962 bis 30.12.2004

1. BAO § 9 heute

2. BAO § 9 gültig ab 01.01.1962

Rechtssatz

Nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes hat der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen ihm

die Erfüllung abgabenrechtlicher P:ichten unmöglich gewesen ist, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte

P:ichtverletzung im Sinne des § 9 Abs. 1 BAO annehmen darf (vgl. Ritz, BAO3, § 9, Tz 22 mit Hinweisen auf die hg.

Judikatur). Der Vorstand haftet für nicht entrichtete Abgaben der Gesellschaft auch dann, wenn die Mittel, die ihm für

die Entrichtung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft zur Verfügung gestanden sind, hiezu nicht ausreichten, es sei

denn, er weist nach, dass er die Abgabenschulden im Verhältnis nicht schlechter behandelt hat als bei anteiliger

Verwendung der vorhandenen Mittel für die Begleichung aller Verbindlichkeiten. Der Nachweis, welcher Betrag bei

Gleichbehandlung sämtlicher Gläubiger - bezogen auf die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte einerseits und das

Vorhandensein liquider Mittel andererseits - an die Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre, obliegt dem

Vertreter. Auf diesem, nicht auf der Behörde, lastet auch die Verp:ichtung zur Errechnung einer entsprechenden

Quote. Vermag der Vertreter nachzuweisen, welcher Betrag bei anteilsmäßiger Befriedigung der Forderungen an die

Abgabenbehörde abzuführen gewesen wäre, so haftet er nur für die DiEerenz zwischen diesem und der tatsächlich

erfolgten Zahlung. Wird dieser Nachweis nicht angetreten, kann dem Vertreter die uneinbringliche Abgabe zur Gänze

vorgeschrieben werden. Diese qualiHzierte Mitwirkungsp:icht des Vertreters bedeutet nicht, dass die Behörde von

jeder Ermittlungsp:icht entbunden wäre; entspricht der Vertreter der Gesellschaft nämlich seiner Obliegenheit, das

Nötige an Behauptung und Beweisanbot zu seiner Entlastung darzutun, dann liegt es an der Behörde

erforderlichenfalls Präzisierungen und Beweise vom Vertreter abzufordern, jedenfalls aber konkrete Feststellungen

über die von ihm angebotenen Entlastungsbehauptungen zu treEen (vgl. die hg. Erkenntnisse vom 28. Mai 2008,

2006/15/0322, und vom 27. August 2008, 2006/15/0010).Nach ständiger Rechtsprechung des

Verwaltungsgerichtshofes hat der Vertreter darzutun, aus welchen Gründen ihm die Erfüllung abgabenrechtlicher

P:ichten unmöglich gewesen ist, widrigenfalls die Abgabenbehörde eine schuldhafte P:ichtverletzung im Sinne des

file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2007150039_20090902X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Vwgh&Dokumentnummer=JWR_2007150039_20090902X01#allefassungen
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940&Artikel=&Paragraf=80&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P80/NOR40258392
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P80/NOR40062320
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P80/NOR12043853
https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10003940&Artikel=&Paragraf=9&Anlage=&Uebergangsrecht=
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1961/194/P9/NOR12043780
https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/9
https://www.jusline.at/entscheidung/25863
https://www.jusline.at/entscheidung/25282


Paragraph 9, Absatz eins, BAO annehmen darf vergleiche Ritz, BAO3, Paragraph 9,, Tz 22 mit Hinweisen auf die hg.

Judikatur). Der Vorstand haftet für nicht entrichtete Abgaben der Gesellschaft auch dann, wenn die Mittel, die ihm für

die Entrichtung aller Verbindlichkeiten der Gesellschaft zur Verfügung gestanden sind, hiezu nicht ausreichten, es sei

denn, er weist nach, dass er die Abgabenschulden im Verhältnis nicht schlechter behandelt hat als bei anteiliger

Verwendung der vorhandenen Mittel für die Begleichung aller Verbindlichkeiten. Der Nachweis, welcher Betrag bei

Gleichbehandlung sämtlicher Gläubiger - bezogen auf die jeweiligen Fälligkeitszeitpunkte einerseits und das

Vorhandensein liquider Mittel andererseits - an die Abgabenbehörde zu entrichten gewesen wäre, obliegt dem

Vertreter. Auf diesem, nicht auf der Behörde, lastet auch die Verp:ichtung zur Errechnung einer entsprechenden

Quote. Vermag der Vertreter nachzuweisen, welcher Betrag bei anteilsmäßiger Befriedigung der Forderungen an die

Abgabenbehörde abzuführen gewesen wäre, so haftet er nur für die DiEerenz zwischen diesem und der tatsächlich

erfolgten Zahlung. Wird dieser Nachweis nicht angetreten, kann dem Vertreter die uneinbringliche Abgabe zur Gänze

vorgeschrieben werden. Diese qualiHzierte Mitwirkungsp:icht des Vertreters bedeutet nicht, dass die Behörde von

jeder Ermittlungsp:icht entbunden wäre; entspricht der Vertreter der Gesellschaft nämlich seiner Obliegenheit, das

Nötige an Behauptung und Beweisanbot zu seiner Entlastung darzutun, dann liegt es an der Behörde

erforderlichenfalls Präzisierungen und Beweise vom Vertreter abzufordern, jedenfalls aber konkrete Feststellungen

über die von ihm angebotenen Entlastungsbehauptungen zu treEen vergleiche die hg. Erkenntnisse vom 28. Mai 2008,

2006/15/0322, und vom 27. August 2008, 2006/15/0010).
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